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Der Gemeindevertretung lagen in der öffentlichen Sitzung am 02.03.2021 
nachfolgende Beschlussvorlagen vor und die Abstimmung erfolgte mit 16 
von 19 Gemeindevertretern.

Öffentliche Sitzung

Beschlussvorlagen
B 01/03/21 – Forstrechtlich qualifizierter B-Plan „Schenkendorfer Weg – 
  Nord“ – Aufstellungsbeschluss
B 02/03/21 – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Köriser Straße 11“ – 
  Abwägungsbeschluss
B 03/03/21 – Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Köriser Straße 11“ – 
  Satzungsbeschluss
B 04/03/21 – Bebauungsplan „Spreewaldstraße 1 A“ – 
  Abwägungsbeschluss
B 05/03/21 –  Bebauungsplan „Spreewaldstraße 1 A“ – Satzungsbeschluss
B 06/03/21 – Ausschreibung des gemeindeeigenen Grundstückes in der 
  Neubrücker Straße 16 im Ortsteil Pätz

B 07/03/21 –  Festsetzung des ortsüblichen Durchschnittsmietwertes für die 
  Erhebung der Zweitwohnungssteuer im Haushaltsjahr 2021
B 09/03/21 –  Entnahme Instandhaltungsrücklage Landkostarena
B10/03/21 – Abschluss eines Mietvertrages mit der Gemeinde Heidesee 
  zur Nutzung der Kindertagesstätte Bindow und Bereitstellung 
  von Haushaltsmitteln

Nichtöffentliche Sitzung
B 08/03/21 – Übertragung einer Verkehrsfläche von ca. 36 m² des 
  Flurstückes 1513 der Flur 2 der Gemarkung Bestensee, 
  Grundbuchblatt 76

Die Festlegungsniederschrift des öffentlichen Sitzungsteils steht Ihnen nach 
Bestätigung durch die Gemeindevertretung auf unserer Internetseite zur Ver-
fügung.

Rubenbauer
Vorsitzende der Gemeindevertretung

BESCHLUSS der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Bauamt
Beraten im: Bauausschuss am 04.02.21, Hauptausschuss am 16.02.21 
Beschluss-Tag: 02.03.21
Beschluss-Nr.: 01/03/21  
Betreff: Forstrechtlich qualifizierter B-Plan 
 „Schenkendorfer Weg – Nord“ 
 gemäß § 13 BauGB der Gemeinde Bestensee,
 Gemarkung Bestensee
 
Aufstellungsbeschluss

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee beschließt die Aufstel-
lung eines forstrechtlich qualifizierten B-Plans gem. § 13 BauGB.

Begründung:
In der Gemeinde Bestensee soll das Flurstück 1044 der Flur 1 Gemarkung 
Bestensee mit drei bis vier Wohngebäuden bebaut werden. Aufgrund des 
Waldstreifens an der Straßenzufahrt ist der B-Plan als forstrechtlich quali-
fizierter Bebauungsplan einzustufen. Das heißt, dass die Waldeigenschaft 
erhalten bleibt und nur Teile davon entfernt werden dürfen.
Die Kosten des Planverfahrens trägt der Vorhabenträger.

Abstimmungsergebnis : 
Anz. d. stimmberecht. Mitglieder d. GV :  19
Anwesend :  16
Ja-Stimmen :  10
Nein-Stimmen :  6
Stimmenthaltungen : /
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen : /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung

Anlage: 
Unterlage zum Aufstellungsbeschluss

B 01/03/21

Ersatzbekanntmachung
Die Anlage Unterlage zum Aufstellungsbeschluss des Beschlusses 01/03/21 
liegt zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten im Bür-
gerbüro, Zimmer 2, Eichhornstraße 4–5, 15741 Bestensee aus. Der Ausle-
gungszeitraum beträgt 14 Tage.

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird gemäß § 3 Abs. 3 i. V. m. § 85 Abs. 4 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie § 1 der Verordnung über 
die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrecht-
lichen Vorschriften in den Gemeinden, Verbandsgemeinden, Ämtern und 
Landkreisen (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmV), die öffentliche 
Bekanntmachung der Anlage Unterlage zum Aufstellungsbeschluss des 
Beschlusses 01/03/21 angeordnet. Die Anlage des Beschlusses 01/03/21 
liegt zur Einsichtnahme im Bürgerbüro des Rathauses, Zimmer 2, Eichhornstr. 
4–5, 15741 Bestensee für die Dauer von 14 Tagen während der öffentlichen 
Sprechzeiten aus.

Bestensee, 11.03.2021

Quasdorf 
Bürgermeister
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BESCHLUSS der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Bauamt
Beraten im: Bauausschuss am 04.02.21, Hauptausschuss am 16.02.21
Beschluss-Tag: 02.03.21
Beschluss-Nr.: 02/03/21  
Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Köriser Straße 11“
 Gemarkung Bestensee

Abwägungsbeschluss

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee stimmt den Inhalten 
der Abwägung zu den Ergebnissen der Beteiligung der Behörden und Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß dem Abwägungsprotokoll (Anlage) zu.  
Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse der Abwägung mitzuteilen.

Begründung:
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.03.2020 wurde der über-
arbeitete Entwurf vom 23.12.2019 gebilligt und zur erneuten Offenlage und 
Trägerbeteiligung bestimmt. 
Zu den durch die Öffentlichkeitsbeteiligung und Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Hinweise und Einwände ist die 
Abwägung durchzuführen. 
Die Inhalte der Stellungnahmen sowie die Vorschläge zur Abwägung sind in 
dem als Anlage beigefügten Abwägungsprotokoll dargelegt und sind dieser 
im Einzelnen zu entnehmen. Entsprechend der Hinweise sind die textlichen 
Festsetzungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zu konkretisieren 
und redaktionelle Änderungen einzuarbeiten. Im Weiteren wird der Begrün-
dung ein Gutachten über die Darlegung der Umweltbelange, die Auswirkung 
der Planung sowie die konkreten artenschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnah-
men beigefügt.
Der Vorhabenträger hat den vorgeschlagenen Änderungen zugestimmt. Eine 
veränderte Betroffenheit für Dritte entsteht durch die vorgeschlagenen Än-
derungen nicht.

Abstimmungsergebnis: 
Anz. d. stimmberecht. Mitglieder d. GV:  19
Anwesend:  16

Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  6
Stimmenthaltungen:  /
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen:  /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der
 Gemeindevertretung

Anlage:
KÖR11–Abwägungsprotokoll, Stand 09.10.2020

B 02/03/21

Ersatzbekanntmachung
Die Anlage KÖR 11–Abwägungsprotokoll, Stand 09.10.2020 des Beschlusses 
02/03/21 liegt zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprechzei-
ten im Bürgerbüro, Zimmer 2, Eichhornstraße 4–5, 15741 Bestensee aus. Der 
Auslegungszeitraum beträgt 14 Tage.

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird gemäß § 3 Abs. 3 i. V. m. § 85 Abs. 4 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie § 1 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 
Vorschriften in den Gemeinden, Verbandsgemeinden, Ämtern und Landkrei-
sen (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmV), die öffentliche Bekannt-
machung der Anlage KÖR 11–Abwägungsprotokoll, Stand 09.10.2020 des 
Beschlusses 02/03/21 angeordnet. Die Anlage des Beschlusses 02/03/21 
liegt zur Einsichtnahme im Bürgerbüro des Rathauses, Zimmer 2, Eichhornstr. 
4–5, 15741 Bestensee für die Dauer von 14 Tagen während der öffentlichen 
Sprechzeiten aus.

Bestensee, 11.03.2021

Quasdorf 
Bürgermeister

AMTLICHER TEIL

BESCHLUSS der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Bauamt
Beraten im: Bauausschuss am 04.02.21, Hauptausschuss am 16.02.21
Beschluss-Tag: 02.03.21
Beschluss-Nr.: 03/03/21  
Betreff: Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Köriser Straße 11“
 Gemarkung Bestensee

Satzungsbeschluss

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde beschließt den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Köriser Straße 11“ in der Fassung vom 09.10.2020 gem. 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.

Begründung:
Die Gemeindevertretung hat die Abwägung zu den Ergebnissen der Betei-
ligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentli-

cher Belange zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes vom 
23.12.2019 durchgeführt.
Daraus resultierende Änderungen wurden in die Planunterlagen eingearbei-
tet.
Gemäß § 10 Abs. 1 BauGB ist der vorhabenbezogene Bebauungsplan als 
Satzung zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: 
Anz. d. stimmberecht. Mitglieder d. GV:  19
Anwesend:  16
Ja-Stimmen:  10
Nein-Stimmen:  6
Stimmenthaltungen:  /
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen:  /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung
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Anlage:
KÖR11- Vorhabenbezogener Bebauungsplan, Stand 09.10.2020
KÖR11- Vorhaben- und Erschließungsplan, Stand 09.10.2020
KÖR11- Begründung, Stand 09.10.2020
KÖR11- Begründung Anlage 1 (Umweltbelange)
KÖR11- Begründung Anlage 2 (Potentialanalyse Artenschutz 
 September 2019)
KÖR11- Begründung Anlage 3 (CEF-Maßnahme)

B 03/03/21

Ersatzbekanntmachung
Die Anlagen
1)  KÖR11- Vorhabenbezogener Bebauungsplan, Stand 09.10.2020
2) KÖR11- Vorhaben- und Erschließungsplan, Stand 09.10.2020
3) KÖR11- Begründung, Stand 09.10.2020
4)  KÖR11- Begründung Anlage 1 (Umweltbelange)
5)  KÖR11- Begründung Anlage 2 (Potentialanalyse Artenschutz 
  September 2019)
6) KÖR11- Begründung Anlage 3 (CEF-Maßnahme)

des Beschlusses 03/03/21 liegen zu jedermanns Einsicht während der öf-
fentlichen Sprechzeiten im Bürgerbüro, Zimmer 2, Eichhornstraße 4–5, 
15741 Bestensee aus. Der Auslegungszeitraum beträgt 14 Tage.

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird gemäß § 3 Abs. 3 i. V. m. § 85 Abs. 4 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie § 1 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 
Vorschriften in den Gemeinden, Verbandsgemeinden, Ämtern und Landkrei-
sen (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmV), die öffentliche Bekannt-
machung der Anlagen
1)  KÖR11-Vorhabenbezogener Bebauungsplan, Stand 09.10.2020
2) KÖR11-Vorhaben- und Erschließungsplan, Stand 09.10.2020
3) KÖR11-Begründung, Stand 09.10.2020
4)  KÖR11-Begründung Anlage 1 (Umweltbelange)
5)  KÖR11-Begründung Anlage 2 (Potentialanalyse Artenschutz 
 September 2019)
6) KÖR11-Begründung Anlage 3 (CEF-Maßnahme)
des Beschlusses 03/03/21 angeordnet. Die Anlagen des Beschlusses 
03/03/21 liegen zur Einsichtnahme im Bürgerbüro des Rathauses, Zimmer 2, 
Eichhornstr. 4–5, 15741 Bestensee für die Dauer von 14 Tagen während der 
öffentlichen Sprechzeiten aus.

Bestensee, 11.03.2021

Quasdorf 
Bürgermeister

BESCHLUSS der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Bauamt
Beraten im: Bauausschuss am 04.02.21, Hauptausschuss am 16.02.21
Beschluss-Tag: 02.03.21
Beschluss-Nr.: 04/03/21 
Betreff: Bebauungsplan „Spreewaldstraße 1 A“

Abwägungsbeschluss

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee stimmt den Inhalten der 
Abwägung zu den Ergebnissen der Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gemäß dem Abwägungsprotokoll (Anlage) zu. 
Die Verwaltung wird beauftragt, die Ergebnisse der Abwägung mitzuteilen. 

Begründung:
Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.06.2020 wurde die er-
neute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Trä-
ger öffentlicher Belange zum Entwurf des Bebauungsplanes vom April 2020 
durchgeführt. 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung ist keine weitere Stellungnahme ein-
gegangen. Zu den durch Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
vorgebrachten Hinweisen und Einwänden ist die Abwägung durchzuführen.

Abstimmungsergebnis: 
Anz. d. stimmberecht. Mitglieder d. GV: 19
Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 16
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen: /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung

Anlage:
Abwägungsprotokoll

B 04/03/21

Ersatzbekanntmachung
Die Anlage „Abwägungsprotokoll“ des Beschlusses 04/03/21 liegt zu jeder-
manns Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten im Bürgerbüro, Zim-
mer 2, Eichhornstraße 4–5, 15741 Bestensee aus. Der Auslegungszeitraum 
beträgt 14 Tage.

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird gemäß § 3 Abs. 3 i. V. m. § 85 Abs. 4 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie § 1 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 
Vorschriften in den Gemeinden, Verbandsgemeinden, Ämtern und Landkrei-
sen (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmV), die öffentliche Bekannt-
machung der Anlage „Abwägungsprotokoll“ des Beschlusses 04/03/21 an-
geordnet. Die Anlage des Beschlusses 04/03/21 liegt zur Einsichtnahme im 
Bürgerbüro des Rathauses, Zimmer 2, Eichhornstr. 4–5, 15741 Bestensee für 
die Dauer von 14 Tagen während der öffentlichen Sprechzeiten aus.

Bestensee, 11.03.2021

Quasdorf
Bürgermeister
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BESCHLUSS der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Bauamt
Beraten im: Bauausschuss am 04.02.21, Hauptausschuss am 16.02.21
Beschluss-Tag: 02.03.21
Beschluss-Nr.: 05/03/21  
Betreff: Bebauungsplan „Spreewaldstraße 1 A“

Satzungsbeschluss

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee beschließt den Bebau-
ungsplan „Spreewaldstraße 1 A“ in der Fassung vom Oktober 2020 gemäß 
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.

Begründung:
Die Gemeindevertretung hat die Abwägung zu den Ergebnissen der Be-
teiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange zum Entwurf des Bebauungsplanes vom Oktober 2020 
durchgeführt.
Daraus resultierende Änderungen wurden in die Planunterlagen eingear-
beitet.
Gemäß § 10 Abs. 1 BauGB ist der Bebauungsplan als Satzung zu beschlie-
ßen.

Abstimmungsergebnis: 
Anz. d. stimmberecht. Mitglieder d. GV: 19
Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 16
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: /
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen: /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung

Anlage:
Planzeichnung B-Plan Spreewaldstraße 1A (Stand Oktober 2020)
Begründung B-Plan Spreewaldstraße 1A (Stand Oktober 2020)

B 05/03/21

Ersatzbekanntmachung
Die Anlagen
1)  Planzeichnung B-Plan Spreewaldstraße 1A (Stand Oktober 2020), 
2)  Begründung B-Plan Spreewaldstraße 1A (Stand Oktober 2020) 
des Beschlusses 05/03/21 liegen zu jedermanns Einsicht während der öf-
fentlichen Sprechzeiten im Bürgerbüro, Zimmer 2, Eichhornstraße 4–5, 
15741 Bestensee aus. Der Auslegungszeitraum beträgt 14 Tage.

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird gemäß § 3 Abs. 3 i. V. m. § 85 Abs. 4 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie § 1 der Verordnung über die 
öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen 
Vorschriften in den Gemeinden, Verbandsgemeinden, Ämtern und Landkrei-
sen (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmV), die öffentliche Bekannt-
machung der Anlagen
1)  Planzeichnung B-Plan Spreewaldstraße 1A (Stand Oktober 2020), 
2)  Begründung B-Plan Spreewaldstraße 1A (Stand Oktober 2020) 
des Beschlusses 05/03/21 angeordnet. Die Anlagen des Beschlusses 
05/03/21 liegen zur Einsichtnahme im Bürgerbüro des Rathauses, Zimmer 2, 
Eichhornstr. 4–5, 15741 Bestensee für die Dauer von 14 Tagen während der 
öffentlichen Sprechzeiten aus.

Bestensee, 11.03.2021

Quasdorf
Bürgermeister

AMTLICHER TEIL

BESCHLUSS der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Bürgermeister
Beraten im: HA am 16.02.2021, Ortsbeirat Pätz am 18.02.2021
Beschluss-Tag: 02.03.2021
Beschluss-Nr.: 06/03/21
Betreff: Ausschreibung des gemeindeeigenen Grundstückes in der 
 Neubrücker Straße 16 im Ortsteil Pätz

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee beschließt das 4.640 m² 
große, mit mehreren Gebäuden bebaute gemeindeeigene Grundstück in der 
Neubrücker Straße 16, Flurstück 569 der Flur 4 der Gemarkung Pätz, öffent-
lich zur Vergabe in Erbbaurecht auszuschreiben. Die Ausschreibung erfolgt 
mit der Bedingung, das Grundstück ausschließlich für die Bebauung mit Ge-
bäuden für altersgerechtes und betreutes Wohnen zu nutzen.

Der jährliche Erbbauzins wird auf 3 % festgelegt. Berechnungsgrundlage für 
die Höhe des Erbbauzinses bildet der durch einen öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen für das Grundstück ermittelte Verkehrswert 
in Höhe von 600.000,00 €. Die Anpassung der Reallast an den Verbrau-
cherpreisindex des Statistischen Bundesamtes durch Wertsicherungsklausel 
erfolgt alle 5 Jahre.

Die Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages soll 80 Jahre betragen.
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, ein Konzeptvergabeverfahren ein-
zuleiten und durchzuführen mit dem Ziel, dem Bieter mit dem besten Konzept 
aufgrund sozialer und ökologischer Faktoren den Zuschlag zu erteilen.
Der Beschluss – Nr.: 29/10/20 wird hiermit aufgehoben. 

Begründung:
Das seit mehreren Jahren ungenutzte gemeindeeigene Grundstück in der 
Neubrücker Straße 16 soll zur Nutzung für altersgerechtes und betreutes 
Wohnen ausgeschrieben werden.

Abst.-Ergebnis:
Anz. d. stimmberechtigten Mitgl. d. GV: 19
Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 13
Nein-Stimmen: 3
Stimmenthaltungen: /
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen: /

Quasdorf  Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung
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BESCHLUSS der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Kämmerei
Beraten im: Finanzausschuss am: 08.02.2021, 
 Hauptausschuss am: 16.02.2021
 Ortsbeirat am: 18.02.2021
Beschluss-Tag: 02.03.2021
Beschluss-Nr.: 07/03/21
Betreff: Festsetzung des ortsüblichen Durchschnittsmietwertes 
 für die Erhebung der Zweitwohnungssteuer im 
 Haushaltsjahr 2021

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Bestensee beschließt für die Erhebung der Zweit-
wohnungssteuer im Haushaltsjahr 2021 einen Durchschnittsmietwert von 
4,82 €/m2 Wohnfläche für das Gemeindegebiet Bestensee und Pätz zu Grun-
de zu legen.

Begründung:
Gemäß § 3 (1) der Satzung über die Erhebung der Zweitwohnungssteuer in 
der Gemeinde Bestensee vom 02.11.2006, ist die Steuerschuld nach dem 
jährlichen Mietaufwand zu berechnen. Ist der jährliche Mietaufwand, auf 
Grund fehlender vergleichbarer vertraglicher Vereinbarungen nicht zu er-
mitteln, z. B. bei Zweitwohnungen auf Erholungsgrundstücken, so wird der 
jährliche Mietaufwand in Abhängigkeit vom Ausstattungsgrad pro m2 kom-
munal und privat vermieteter Wohnungen auf Grundlage der zugearbeiteten 
aktuellen Mietwerte ermittelt.
Diese Ermittlung wurde mit Stand per 16.11.2020 durchgeführt und ergibt 
einen errechneten  Durchschnittsmietwert für das Gemeindegebiet Besten-

see in Höhe von 4,94 €/m2 Wohnfläche (2019 = 5,01 €/m²) und für das 
Gemeindegebiet Pätz von 4,70 €/m² Wohnfläche (2019 = 4,44 €/m²). Aus 
der Zusammenfassung beider Ortsteile ergibt sich ein Durchschnittsmietwert 
in Höhe von 4,82 €/m².
Da Bungalows, die der Zweitwohnungssteuer unterliegen, in Bezug auf 
deren Ausstattung nicht mit modernisierten Hauptwohnungen vergleichbar 
sind, kann gegenwärtig nur ein Richtwert anhand der uns vorliegenden Ver-
gleichsmieten herangezogen werden. Der Mietpreisspiegel für den Landkreis 
Dahme-Spreewald weist schon im Jahr 2018 einen mittleren Preis für Woh-
nungsmieten bis 80 m² in Höhe von 8,90 € aus. 
Die Gemeindevertretung beschließt für das Haushaltsjahr 2021 den Durch-
schnittsmietwert von 4,73 €/m² auf 4,82 €/m² zu erhöhen.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl d. stimmberecht. Mitgl.d. GV: 19
Anwesend:  16
Ja-Stimmen:  16
Nein-Stimmen :  /
Stimmenthaltungen: /
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen:  /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung

BESCHLUSS der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Bürgermeister
Beraten im: Hauptausschuss am 16.02.2021
Beschlusstag: 02.03.2021
Beschluss-Nr.: 09/03/21
Betreff: Entnahme Instandhaltungsrücklage Landkostarena

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee beschließt die Entnahme 
von 134.120,32 EUR aus der Instandhaltungsrücklage der Landkostarena 
Bestensee für Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten, Schönheitsre-
paraturen und Modernisierung.

Begründung:
Erfüllung vertragliche Verpflichtung: § 39 / § 43 Abs. 4 Projektvertrag
Die o. g. Summe setzt sich aus diversen Einzelpositionen eines Jahres zusam-
men und beinhaltet u. a. Elektro-/,Maler-/Fußbodenarbeiten, Sicherheitsüber-
prüfungen, Intervall-/Serviceleistungen. Diese Leistungen sind erforderlich 

gewesen, um die Landkostarena funktionsfähig aufrechtzuerhalten.
Die Gemeinde greift auf eine bilanzierte Rücklage zurück, welche nicht dem 
lfd. Haushalt zugeordnet ist.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der stimmberecht. Mitgl. d. GV:  19
Anwesend:  16
Ja-Stimmen:  16
Nein-Stimmen:  /
Stimmenenthaltungen:  /
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf
des Landes Brdbg. ausgeschlossen:  /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung

AMTLICHER TEIL
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BESCHLUSS der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Bürgermeister
Beraten im: HA am 26.02.2021
Beschluss-Tag: 02.03.2021
Beschluss-Nr.: 10/03/21
Betreff: Abschluss eines Mietvertrages mit der Gemeinde 
 Heidesee zur Nutzung der Kindertagesstätte Bindow 
 und Bereitstellung von Haushaltsmitteln
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee beschließt den Abschluss 
eines Mietvertrages mit der Gemeinde Heidesee zur zeitweiligen Nutzung 
der Kindertagesstätte Bindow. Der Mietvertrag beginnt am 01.04.2021 und 
endet am 30.04.2022.
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee beschließt nach § 69 
Abs. 1 (1.) BbgKVerf Haushaltsmittel für Renovierungsarbeiten in der Kin-
dertagesstätte Bindow einzusetzen und mit den Mietzahlungen zu verrech-
nen.

Begründung:
Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung darf die Gemeinde nach § 69 
Abs. 1 BbgKVerf Aufwendungen und Auszahlungen leisten, zu deren Leis-

tung sie rechtlich verpflichtet ist. Unter dem Begriff der rechtlichen Verpflich-
tungen sind gesetzliche Verpflichtungen der Kommunen zu verstehen, die 
sich aus Ansprüchen Dritter ergeben. Durch die erforderlichen Renovierungs-
arbeiten werden die Voraussetzungen der Nutzung der Kindertagesstätte 
Bindow geschaffen, um so den gesetzlichen Betreuungsanspruch erfüllen 
zu können.

Abstimmungsergebnis:
Anz. d. stimmberechtigten Mitgl. d. GV: 19
Anwesend:  16
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen:  /
Stimmenthaltungen:  1
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen: /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung

AMTLICHER TEIL

Bekanntmachung 
gemäß § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Bestensee vom 10.12.2019

über das Inkrafttreten der Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes  
„Köriser Straße 11“  

Gemarkung Bestensee, Gemeinde Bestensee
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee hat in ihrer Sitzung am 
02.03.2021 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Köriser Straße 11“ 
(Stand 09.10.2020) als Satzung beschlossen.
Der Geltungsbereich umfasst in der Gemarkung Bestensee, der Flur 7, die 
Flurstücke 439 und 440 (siehe Planauszug Anlage).

Jedermann kann die Satzung im Bauamt Bestensee / Bürgerbüro, Eichhorn-
straße 4–5 während der folgenden Dienststunden einsehen und über den 
Inhalt Auskunft verlangen.
 Montag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
 Dienstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
 Mittwoch 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
 Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.30 Uhr
 Freitag 9.00 – 12.00 Uhr 

Darüber hinaus können die Planunterlagen jederzeit auf der Internetseite 
der Gemeinde Bestensee unter Rathaus online > Informationen der Verwal-
tung > Informationen des Bauamtes > Bauleitplanung, B-Pläne, Satzungen 
eingesehen werden.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften.
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-

letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes zum 
Flächennutzungsplanes

Nichtöffentlicher Beschluss der Gemeindevertretung Bestensee

Beschluss-Tag: 02.03.2021
Einreicher: Bauamt
Beraten im: BA am 04.02.2021; HA am 16.02.2021
Beschluss-Nr.: 08/03/21
Betreff: Kosten- und lastenfreie Übertragung einer Verkehrsfläche, 
 gelegen in der Hauptstraße, bislang unvermessene 
 Teilfläche von ca. 36 m² des Flurstückes 1513 der Flur 2 
 der Gemarkung Bestensee, Grundbuchblatt 76

Abst.-Ergebnis:
Anz. d. stimmberechtigten Mitgl. d. GV:  19
Anwesend:  15
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen:  /
Stimmenthaltungen:  /
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen:  /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung
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— Ende des amtlichen Teils —

Anlage: Auszug aus der Satzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Köriser Straße 11“ in Bestensee

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung be-
gründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 

Die Satzung tritt mit ihrer Veröffentlichung am 31.03.2021 in Kraft.

Bestensee, den 17.03.2021

Quasdorf
Bürgermeister
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INFORMATIONEN DES ORDNUNGSAMTES

NICHTAMTLICHER TEIL

• Information des Ordnungsamtes Seite 10

• Gefährliche Faszination des Eises  Seite 12

• LAUSL informiert – Jahreszeitenkalender – Seite 13 

• Kirchliche Nachrichten – Ostergottesdienste Seite 14 

• Dahme-Seen Tourismus informiert Seite 15

• Mehrgenerationenhaus bietet an Seite 15

• Soforthilfeprogramm des DVA Seite 16 

• Tipps und Informationen für Senioren Seite 20

• Nachtrag zum Frauentag Seite 22

• Fotowettbewerb gestartet Seite 24

Aus dem Inhalt

Umgang mit Gartenabfällen und Holzfeuer im Freien
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, nachdem wir die 
Winterzeit so gut wie hinter uns gelassen haben, treibt es wieder vie-
le Menschen in die Gärten. Dies wollen wir zum Anlass nehmen, auf 
einige Themen und Probleme hinzuweisen. Wir haben dazu drei 
Schwerpunkte herausgesucht.

1.  Informationen zum Entsorgungsverbot von Gartenabfällen im 
Wald

2.  Informationen zum richtigen Entsorgen von Gartenabfällen
3.  Vorgaben und Regeln zu Holzfeuern im Freien. 

Informationsbroschüren sind auch im Rathaus erhältlich. 

Gemeinde Bestensee 
Ordnungsamt

Mitteilung des Ordnungsamtes 
zur Entsorgung von Gartenabfällen

Gartenabfälle sind pflanzliche, kompostierfähige, natürliche Materi-
alien, die für eine Wiederverwertung als Düngung genutzt werden 
können. Eine Kompostierung kann durch Sie selbst durchgeführt 
werden. Ebenfalls können die Gartenabfälle zu Kompostieranlagen 
des SBAZV gebracht werden. Eine Abholung durch den SBAZV, gemäß 
Abfallkalender, in Laubsäcken oder mittels Banderolen ist ebenfalls 
möglich. 
Gartenabfälle sind z. B. Blätter, Gras, Kiennadeln, Wurzelballen, Blu-
men, verfaulte Äpfel und Birnen, Sand, Erde, Baum-, Strauch- und He-
ckenschnitt sowie sonstiges Pflanzenmaterial.

Kompostierungsanlagen:
Neben der Kompostierung im eigenen Garten stehen aktuell vier 
Entsorgungsmöglichkeiten in der näheren Umgebung zur Verfü-
gung. 
Hier die Adressen zu den Kompostierungsanlagen 

Anlagenstandort Betreiber Telefon

Kompostieranlage 
Friedersdorf 
Grüner Weg (über 
Mühlenstr. zu erreichen)

Angela Mickley, 
Kompostieranlage 
Friedersdorf

0171/3763888

Telz, Ausbau 5, 
15749 Mittenwalde

RETERRA Service GmbH 0177/2486385

SBAZV Niederlehme, 
Robert-Guthmann-Straße 
42, an der A 10, Abfahrt 
Niederlehme

SBAZV 03375/ 214484

Betriebshof 
Segelfliegerdamm 1 
15712 Zernsdorf

Umwelt & Naturstein 
Ingrid Lehmann

03375/293579

Verbotene Handlungen
Das Entsorgen / Verklappen der Gartenabfälle in die Natur, am Stra-
ßenrand, im Wald, auf Wiesen oder an den Seen ist verboten. Bei Ent-
sorgung von Gartenabfällen wird dieser zu Müll und ist gemäß Ab-
fall- und Kreislaufwirtschaftsgesetz der fachgerechten 
Wiederverwertung (Kompostieranlagen) zuzuführen. Die Entsor-
gung von Gartenabfällen im Wald stellt ebenfalls einen Verstoß ge-
gen das Forst- und Abfallgesetz dar und ist illegal.

Informationen zum richtigen Entsorgen 
von Gartenabfällen

m beiliegenden Flyer
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INFORMATIONEN DES ORDNUNGSAMTES

Holzfeuer und Verbrennen im Freien

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner,  da uns in letzter Zeit 
wieder vermehrt Bürgeranfragen zur Problematik des Verbrennens 
im Freien erreichen, möchten wir hiermit nochmals folgende Infor-
mationen zu diesem Thema veröffentlichen. 
Die gesetzlichen Regelungen sind: die Abfallkompost- und Verbren-
nungsverordnung (AbfKompVbrV), das Waldgesetz (LWaldG), das 
Landesimmissionsschutzgesetz (LImschG).

Was ist verboten? 
Das Verbrennen von Gartenabfällen, wie Rasenschnitt, Baum- und 
Strauchschnitt, Laub, aber auch Äste, Reisig, Zapfen, stellt eine Ord-
nungswidrigkeit dar. Nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallge-
setz ist es verboten, Abfälle außerhalb dafür zugelassener Anlagen 
und Einrichtungen (Abfallentsorgungsanlagen) zu entsorgen. Das 
Verbrennen ist eine Form der Entsorgung und damit unzulässig.
Ausnahmeregelungen gelten für jährlich wiederkehrende Traditi-
onsfeuer (z. B. Osterfeuer). Diese unterliegen der Genehmigung des 
Gemeindeamtes. 
Im Wald sind Feuer verboten. Der Abstand eines Feuers zum Wald 
muss mindestens 50 Meter betragen. Bei selbstgenutzten Grundstü-
cken in Waldnähe ist ein Abstand von mindestens 30 Meter einzu-
halten. Ab Waldbrandwarnstufe 3 ist das Verbrennen verboten.

Was ist erlaubt bzw. welche Feuer sind nicht 
genehmigungspflichtig?
Nicht genehmigungspflichtig sind gelegentliche Lagerfeuer, die 
durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Rau-
mordnung autorisiert sind. Als Leitfaden kann man sich folgende 
Regeln merken:
1.  Als Brennstoff wird ausschließlich naturbelassenes, stückiges 

Holz einschließlich anhaftender Rinde, beispielsweise in Form 

von Scheitholz, Ästen und Reisig genutzt.
2.  Der Brennstoff ist lufttrocken.
3.  Die Größe des Feuers: Durchmesser 1 m, Höhe 1 m.
4.  Das Feuer wird bis zum vollständigen Erlöschen der Glut von ei-

ner zuverlässigen Aufsichtsperson überwacht. 
5.  Es muss sichergestellt sein, dass bei starken Winden und starker 

Rauchentwicklung das Feuer sofort gelöscht werden kann.
6.  Es wird ein ausreichender Abstand der Feuerstelle zum nächst-

gelegenen, für den Aufenthalt von Menschen bestimmten Ge-
bäuden eingehalten.

7.  Niemals Abfälle verbrennen
8.  Keine Kohlen- bzw. Grillanzünder verwenden
9.  Niemals Brandbeschleuniger wie Benzin, Verdünnung oder Spiri-

tus verwenden.
10.  Bei starker Rauchentwicklung oder Funkenflug das Feuer unver-

züglich löschen.

Gegenseitige Rücksichtnahme
Wenn Sie ein Holzfeuer planen, empfiehlt es sich, vorher mit den 
Nachbarn zu sprechen. Umsichtige Rücksichtnahme sichert eine un-
gestörte Atmosphäre. Sobald sich ein Nachbar berechtigt belästigt 
fühlt, ist das Feuer sofort zu löschen. 

Informationen zu Holzfeuern im Freien finden Sie auch auf der Inter-
netseite www.mluk.brandenburg.de/mluk/de/umwelt/immissions- 
schutz/luft/holzfeuer/

oder als Flyer im Rathaus der Gemeinde Bestensee. 

Sie können sich auch an das 

Landesumweltamt Brandenburg
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Abt. Immissionsschutz
Berliner Straße 21–25
14467 Potsdam
Tel.: 03 31 / 232 32 65

oder

Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung  
Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Heinrich-Mann-Allee 103 
14473 Potsdam 
Tel.: 03 31/ 866 70 16

wenden.
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Ostertage 
Start in den Frühling

ANZEIGEN

W enn die ersten Schneeglöckchen und Krokusse sich 
auf den Wiesen zeigen, dann rückt der Frühling mit 

großen Schritten näher. Die Natur erwacht und überall be-
ginnt das große Krabbeln. Viele Insekten haben sich über 
die Jahre als nützliche Helfer bewährt und sind ein unver-
zichtbarer Bestandteil des natürlichen Kreislaufs. Zwar sind 

einige von ihnen bei vielen Menschen nicht gern gesehen 
und gelten eher als Störenfriede – dennoch sollte nicht au-
ßer Acht gelassen werden, wie wertvoll ihr Treiben sein 
kann und welche spannenden Aspekte sich hinter so man-
chem Tierchen verbergen.  

Entwickler von Drohnen  
lernen von Bienen

Forscher der Technischen Uni-
versität Delft und der West-
fälischen Hochschule lassen 
sich von kleinen Insekten wie 
Bienen inspirieren, um die Flug-
fähigkeiten von Drohnen zu ver-
bessern. Diese sollen künftig 

ganz wie die natürlichen Vor-
bilder eine Art optischen Fluss 
(... Fähigkeit vieler Lebewesen, 
auf Grund der Eigenbewegung 
und der Geschwindigkeit vor-
beiziehender Dinge auf die 
zurückgelegte Entfernung zu 

schließen) nutzen, um 
die Entfernung zu an-
deren Objekten in ih-
rem Sichtfeld und de-
ren Geschwindigkeit 
schneller und genau-
er abzuschätzen. So 
soll Flugrobotern ein 
rasches und punktge-
naues Landen ermög-
licht werden.

Foto: pixyabay.com

Gewerbetreibende  
aus Bestensee  
und Umgebung  
wünschen allen Lesern 
schöne Osterfeiertage!

Zwiebelblumen sind auch  
bei Insekten beliebt

Um schon im Februar und 
März ein Nahrungsangebot 
für Insekten zu machen, kön-
nen Gartenbesitzer im Herbst 
zahlreiche Blumenzwiebeln ins 
Beet pflanzen. Tulpen, 
Krokusse, Narzissen 
oder Schneeglöckchen 
öffnen besonders früh 
im Jahr ihre Blüten. So 
haben Wildbienen und 
Honigbienen bereits 
im zeitigen Frühjahr 
zahlreiche Anflugstati-
onen, um Nektar und 

Pollen aufzunehmen. Empfeh-
lenswert sind auch Winterlinge 
und Frühjahrsalpenveilchen. 
Generell gilt: Umso größer die 
Vielfalt im Beet, desto besser.

Foto: pixyabay.com
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Die gefährliche Faszination des Eises
Der diesjährige Winter ist vorü-
ber und für eine kurze Zeit im 
Januar und Februar gab es auch 
wieder etwas mehr Schnee und 
knackigen Frost bis -16 °C, der 
eine geschlossene Eisdecke auf 
allen Seen verursachte. Aller-
dings hielten Wasservögel auf 
dem Pätzer Vordersee und Tod-
nitzsee Wasserlöcher offen, die 
ihnen beim Überleben halfen. 
Am 14. Februar waren viele Leu-
te auf dem Eis mit Schlittschu-
hen, zu Fuß oder dem Schlitten 
unterwegs. Zum Glück brach 
niemand im Eis ein.
Leider war das in früheren Zei-
ten nicht immer der Fall, wie wir 
aus älteren Berichten erfahren, 
so z. B. aus unseren Kirchenbü-
chern oder der alten Groß Beste-
ner Schulchronik. 
Die ersten noch vorhandenen 
regelmäßigen Aufzeichnungen 
über die Geburten, Hochzeiten 
und Sterbefälle der Einwohner 
unseres Ortes beginnen im Jahr 
1662 mit der Anlegung des ers-
ten Kirchenbuchs, das bis 1799 
geführt wurde. Interessant ist 
der Vermerk im Vorwort, dass 
etliche Namen aus dem „alten 
Kirchen Buch“ übernommen 
wurden, d. h. offenbar gab es ein 
noch älteres, von dem leider kei-
ne Spur zu finden ist.
Bei den Todesfällen im Eis gibt 
es zwei Eintragungen in den Kir-
chenbüchern, die den Kleinbes-
tener See betreffen: 
Am 21. Februar 1664 ist „Sonn-
tags zu Nacht Krügers Knecht zu 
Großbestwen nahmens Mat-
theß Krüger in der Klein Best-
wenschen See ersoffen, da er 
sich zuvor zu hause vollgesoffen 
und hernach mit Christoph Su-
schen von Krummensee einen 
Saufauß nach Kleinbestwen 
fahren wollen.“ (man sollte 
eben nicht allzu tief ins Glas 
schauen!)
„Am 28. Januar 1715 ist zu Groß-
bestwen beerdigt worden Za-
charias Wulst, Kossäte zu Klein-
bestwen, welcher in der 
Kleinbestwenschen See abends, 
da er ein Fuder Holz übers Eis 
nach Mittenwalde bringen woll-
te, ertrunken.“ Somit folgte er 
seinem 5-jährigen Sohn Martin, 
der zwei Jahre zuvor von einem 
heruntergefallenen Stück Holz 
erschlagen wurde.

Aber auch in der Groß Bestener 
Schulchronik lesen wir von ei-
nem tödlichen Eiseinbruch im 
Jahre 1912.
„Am 28. Januar Sonntags 
Nachm. um  4 Uhr ertrank der 
Schüler Willi Göbel, Sohn des 

hiesigen Bäckermeisters Karl 
Göbel, im Pätzer See. Die Kinder 
liefen Schlittschuh als plötzlich 
ein Luftballon in geringer Höhe 
über den Ort hinweg ging und 
an der Eisenbahn landete. Die 
Kinder sahen in die Höhe und 

achteten nicht auf die offenen 
Stellen (Entenlöcher), gerieten 
hinein, zwei Mädchen wurden 
gerettet und der unter das star-
ke Eis geratene Knabe Göbel er-
stickte, bevor er gerettet werden 
konnte.“
Ältere Bestenseer können sich 
an weitere tödliche Eiseinbrü-
che im Pätzer Vordersee und 
Kleinbestener See erinnern.
Aber nicht alle Einbrüche ende-
ten zum Glück tödlich. Peter 
Neumann konnte sich an einen 
Pätzer Einwohner erinnern, der 
Ende der 1980er Jahre den Weg 
zur Arbeit von Pätz zur PGH 
Netzbau über das Eis des Pätzer 
Vordersees abkürzen wollte und 
mit seinem Fahrrad einbrach. 
Zum Glück konnte er sich selbst 
aus dem Wasserloch retten, nur 
das Fahrrad war verloren. Später 
hatte es der Fischer bei einem 
seiner Fischzüge in seinem Netz 
durch Zufall aus dem See geholt. 
Ob es noch brauchbar war?
Auch ich musste meine Lektion 
lernen, als ich am 13. Februar 
2017 in das Eis des Vordersees 
einbrach. Das Eis hatte an den 
meisten Stellen eine Stärke zwi-
schen 15 und 20 cm, und einen 
Tag zuvor gab es eine kleine Völ-
kerwanderung über das Eis von 
Pätz nach Bestensee und umge-
kehrt. An mehreren Stellen wur-
de Eishockey gespielt. Am 
nächsten Tag unternahm ich bei 
herrlichem Wetter eine ca. 
4-stündige Eiswanderung über 
den Pätzer Vorder- und Hinter-
see, aber auf dem gleichen Weg 
zurück hatte sich das Eis kurz 
vor meinem Ausgangspunkt of-
fenbar verändert und ich brach 
ein. Kein Mensch war in der Nä-
he und nach mehreren erfolglo-
sen Versuchen und mit Hilfe 
von 1.000 Schutzengeln schaffte 
ich es schließlich noch rechtzei-
tig, mich aus dem eisigen Was-
serloch zu befreien.
Eis kann aber auch schöne Sei-
ten haben. Faszinierende, von 
der Natur geschaffene Eisskulp-
turen kann man im Uferbereich 
unter bestimmten Vorausset-
zungen bewundern. Einsetzen-
der Frost und ein kräftiger Wind 
lassen den Uferbereich anfangs 
noch nicht zufrieren, aber das 
Spritzwasser der Wellen ver-
sieht die Natur mit einer kräfti-

Wandern auf dem Pätzer Vordersee

Auszug aus dem Kirchenbuch vom 21. Februar 1664

Leichtsinnig oder lebensmüde? Fütterung an einem „Entenloch“ auf dem See

Eisverwerfung an einem Eisriss auf dem Pätzer Vordersee
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Durch Wellen und Frost entstandene Eisskulpturen

„Entenloch“ in der Abendsonne

gen Eisummantelung. So entste-
hen wunderschöne eisige 
Gebilde. Sogar Eiszapfen, die von 
unten nach oben wachsen, glit-
zernde „Eiskleider“ um Bäume 
und Sträucher, durch das Licht 
der Morgensonne leuchtende 
Glocken (s. Foto), Tierformen 
oder ins Wasser hängende 
durchscheinende „Blütendol-
den“. Mit etwas Glück konnte 
ich vor mehreren Jahren auch 
längliche durchsichtige Formen 
entdecken, wie sie entstehen, 
wenn erhitztes Glas in die Länge 
gezogen wird. Man hätte dort 

den Eispalast der Schneekönigin 
vermuten können. Hier erzeugt 
die Natur diese Kunstwerke le-
diglich aus Wasser. 
Erstaunlich ist auch, dass über 
zahlreichen Wasserpflanzen in 
der darüber liegenden Eis-
schicht kleine Luftblasen ein-
frieren, die bei „Spiegeleis“ be-
sonders gut zu beobachten sind.
Alle, die in den nächsten Win-
tern auf das Eis gehen: Bitte sehr 
vorsichtig sein und kein Risiko 
eingehen, meint

Ihr Ortschronist Wolfgang Purann

LAUSL INFORMIERT

Hobbymaler dürfen wieder Gestaltung 
des Jahreszeitenkalenders übernehmen

Liebe Mitglieder des LAUSL'S 
und Einwohner von Bestensee, 
heute wenden wir uns an alle 
Freunde des LAUSL e. V. aus  Bes-
tensee und Umgebung.
Wir brauchen etwas Unterstüt-
zung von unseren ansässigen 
kleinen und großen Hobbyma-
lern. Die austauschbaren Bilder 
des Jahreszeitenkalenders 
(Weihnachtskalender) in der 
Dorfaue müssen dringend er-

neuert werden. Welcher Hobby-
maler hat Lust und Zeit, uns zu 
unterstützen? Material wird 
vom Verein gestellt. Kinder dür-
fen gerne helfen und die Bilder 
mitgestalten. 
Nähere Infos zu den benötigten 
Größen und Jahreszeiten erhal-
ten Sie gern telefonisch unter 
015229585829 bei Laila Entrich.

Der Lausl-Verein

 Jahreszeitenkalender

ANZEIGEN
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Gottesdienste zu Ostern
Seit dem 14. März ist es uns wie-
der möglich, Präsenz-Gottes-
dienste am Sonntag durchzu-
führen. Nach wie vor werden 
Gottesdienste in unserer Kirche, 
unter Einhaltung der vorge-
schriebenen Hygienemaßnah-
men und Abstandsregelungen, 
durchgeführt. Anhand der Inzi-
denzzahlen wird entschieden, 
ob Gottesdienste stattfinden. 
Der Gottesdienst am Mittwoch 
entfällt nach wie vor.
Es ist notwendig, sich für den Got-
tesdienstbesuch anzumelden, da 
wir nur eine begrenzte Platzkapa-
zität haben und jeder Besucher 
sich in eine Liste eintragen muss.
Die Videogottesdienste finden 
weiterhin statt und werden 
über den Livestream via You- 
Tube übertragen: https://www.
youtube.com/c/neuapostolische- 
kircheberlinbrandenburg

Gottesdienstzeiten der neuapo-
stolischen Kirche in Bestensee, 
Heinrich-Heine-Str. 2 B:
• Karfreitag, den 02.04. 
 um 10:00 Uhr
• Ostersonntag, den 04.04. 
 um 10:00 Uhr

• Sonntag um 10:00 Uhr
Gäste sind dazu jederzeit herz-
lich willkommen.
Änderungen entnehmen Sie bit-
te unserem Schaukasten, der vor 
unserer Kirche steht.

S. Braun

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE INFORMIERTANZEIGEN

sucht Grundstücke
Bauland, Entwicklungsfl ächen, 

bebaute Grundstücke, 
Waldumwandlungsfl ächen

 Bieten Sie uns alles an!
Maklerfrei, keine Arbeit, keine 

Kosten für den Verkäufer!

 033762 – 206047
LebensTraum Projekt GmbH

15738 Zeuthen Kirschenallee14
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Touristinformation in  
Königs Wusterhausen wieder geöffnet
Nach langer coronabedingter 
Schließung öffnet die Touristin-
formation in Königs Wusterhau-
sen am Bahnhof wieder mit 
„Click and Meet“ und dem Siegel 
„Gastfreundschaft mit Verant-
wortung in Brandenburg“
seit 15. März ist die Tourist- und 
Stadtinformation in Königs 
Wusterhausen am Bahnhof wie-
der zu gewohnten Öffnungszei-
ten für Sie da:
 Montag – Freitag 
 8:00 – 18:00 Uhr
 Samstag 
 9:00 – 13:00 Uhr

Gäste können telefonisch unter 
der 03375 252025 oder per Mail 
an info@dahme-seenland.de ei-
nen Termin vereinbaren.
„Wir freuen uns sehr, dass wir 
den Einwohnern und Gästen 
der Stadt wieder unseren Ser-
vice zur Verfügung stellen kön-
nen“ sagt Sylvia Klossek, Leite-
rin der Touristinformation. Stolz 
ist man auch auf die Siegelver-
gabe „Gastfreundschaft mit Ver-
antwortung in Brandenburg“ 
am 09.03.2021. „Als verantwor-
tungsvolles Unternehmen für 
unsere Mitarbeiter und Gäste 

tun wir alles für deren Schutz 
und wollen das, genau wie an-
dere Gastgeber der Region, auch 
zeigen“ sagt Juliane Frank, Ge-
schäftsführerin des Tourismus-
verbands Dahme-Seenland e. V., 
der die Touristinformation in 
Königs Wusterhausen betreibt.
Reisen soll sicher werden, so-
bald es wieder möglich ist, da-
her kommt die Initiative gerade 
zur richtigen Zeit. Einige Anbie-
ter wie die HIKANOE GmbH aus 
Wildau, das Ferienhaus „Refugi-
um am See“ aus Teupitz, der Ju-
gendzeltplatz der Jugendherber-
ge Köthener See aus Köthen und 
das Hotel „Port Inn“ aus Eich-
walde haben das Siegel bereits 
ebenfalls erhalten.
Neben dem Siegel ist es für tou-
ristische Betriebe möglich, auf 
der Website des Tourismusver-
bandes www.dahme-seenland.
de und auf der landesweiten 
Website www.reiseland-bran-
denburg.de anzugeben, um wel-
che Service- und Hygienemaß-
nahmen das Angebot erweitert 
wurde. Mehr Informationen  
dazu findet man unter www.
tourismusnetzwerk-branden-
burg.de.

DAHME-SEEN TOURISMUS  
INFORMIERT
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Revierpolizei Bestensee
Polizeihauptkommissar 
Christian Siewert 
Polizeioberkommissar 
Stephan Schulz

Polizeiinspektion 
Dahme-Spreewald 
Revierdienst am Sitz der Pl
Köpenicker Straße 26 
15711 Königs Wusterhausen
Tel.: 03375/270-1046
Fax: 03375/270-1049
christian.siewert@polizei.
brandenburg.de 
stephan.schulz3@polizei.
brandenburg.de

Sprechzeiten:
15741 Bestensee, 

Rathenaustraße 1 
dienstags 10 Uhr bis 12 Uhr
oder nach Vereinbarung 
(beim Besuch zur Sprechzeit 
wird eine vorherige Terminab-
sprache erbeten). Bei Bedarf 
können Sie sich auch an die 
Dienststelle der Polizeiinspekti-
on Dahme-Spreewald, Köpeni-
cker Straße 26, 15711 Königs 
Wusterhausen 
Tel.: 03375/270-0, wenden.

Polizei Notruf: 110

Weiterhin steht Ihnen die Poli-
zei im Internet unter www.in-
ternetwache.brandenburg.de 
zur Verfügung.

DVA fördert Heimatmuseen und Boden-
denkmäler in ländlichen Räumen
Das „Soforthilfeprogramm Hei-
matmuseen 2021“ des Deut-
schen Verbandes für Archäolo-
gie e. V. (DVA) in Kooperation 
mit dem Deutschen Museums-
bund e. V. (DMB) ist gestartet. 
Das Projekt wird von der Beauf-
tragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (BKM) mit 
insgesamt 1,5 Millionen Euro 
gefördert. Im Rahmen des Vor-
gängerprogramms im Jahr 2020 
hatte die BKM bereits 2,5 Millio-
nen Euro zur Verfügung gestellt. 
Das Soforthilfeprogramm rich-
tet sich insbesondere an Hei-
matmuseen in ländlichen Räu-
men und bietet eine Förderung 
unter anderem bei Maßnahmen 
zum Bauunterhalt, zur Instand-
setzung und zur Modernisie-
rung.

Seit dem 1. März 2021 gibt es die 
Möglichkeit, Mittel aus dem „So-
forthilfeprogramm Heimatmu-
seen 2021“ beim DVA zu bean-
tragen. Heimatmuseen und 
Bodendenkmäler in ländlichen 
Räumen zeichnen sich durch ei-
ne große thematische Vielfalt 
und tiefe regionale Verwurze-
lung aus. Ziel muss es sein, dass 
die hier geschaffenen kulturel-
len Angebote auch von mög-
lichst vielen Menschen genutzt 
werden. Die Qualifizierung die-
ser Einrichtungen ist somit ein 
wichtiger Beitrag zur Schaffung 
gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in Deutschland. Förderfä-
hig sind u. a. Maßnahmen zum 
Bauunterhalt und zur Instand-
setzung von Ausstellungsräu-
men und Depots, z. B. neue Vitri-
nen und Ausstellungseinheiten, 
neue Beschriftungssysteme so-
wie mediale Ausstattungen in-
klusive der zugehörigen Infra-
struktur. Auch die Erschließung 
mit Wegen, Maßnahmen zum 
Abbau von Barrieren sowie 
Brandschutzmaßnahmen sind 
förderbar.
Matthias Wemhoff, Geschäfts-
führer des DVA: „Unsere Erfah-
rungen aus dem Jahr 2020 ha-
ben gezeigt, dass der 
Modernisierungsbedarf der Mu-
seen und Bodendenkmalstätten 
in ländlichen Räumen unge-
mein hoch ist. Wir freuen uns 
sehr, dass wir nun über Förder-

mittel der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und 
Medien erneut die Möglichkeit 
erhalten, Heimatmuseen und 
archäologische Stätten zu unter-
stützen. Diese oft ehrenamtlich 
geführten Einrichtungen sind 
ein essenzieller Anker für die 
Vermittlung materiellen und 
immateriellen kulturellen Erbes 
abseits der Ballungszentren und 
Bewahrungsorte für regionale 
Geschichte und Erinnerung. 
Hier gibt das „Soforthilfepro-
gramm Heimatmuseen 2021“ 
ganz konkrete Unterstützung.“

Zur Information: Antragsbe-
rechtigt sind regionale Museen, 
Freilichtmuseen, archäologische 
Parks und Träger von Boden-
denkmalstätten in Kommunen 
mit bis zu 20.000 Einwohnern. 
Die Höhe der Förderung ist auf 
je 25.000 Euro begrenzt und 
kann ab dem 1. März 2021 bean-
tragt werden. Weitere Informa-
tionen zur Ausschreibung und 
den näheren Bedingungen fin-
den Sie auf unserem Antrags-
portal unter https://www.
dva-soforthilfeprogramm.de.
Die Maßnahme „Soforthilfepro-
gramm Heimatmuseen“ wird 
im Rahmen des Förderpro-
gramms „Kultur in ländlichen 
Räumen“ gefördert von der Be-
auftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien (BKM) 
aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages. Die 
Mittel stammen aus dem Bun-
desprogramm „Ländliche Ent-
wicklung“ (BULE) des Bundes-
ministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL).

Kontakt:
Projektleiter 
„Soforthilfeprogramm 
Heimatmuseen“
Deutscher Verband für 
Archäologie
Projektbüro 
„Soforthilfeprogramm 
Heimatmuseen“
Leipziger Platz 15
10117 Berlin
Tel.: 0170 8378807
bjoern.bernat@dvarch.de
http://www.dvarch.de

Privatpraxis für ganzheitliche Physiotherapie
15741 Bestensee, Hauptstr. 45, 1. Obergeschoß

Termine nur nach 
telefonischer Vereinbarung unter: 

033763 - 732014

www.gesundheitspraxis-bestensee.de

Klassische Physiotherapie wie

� Manuelle Therapie für Kinder & Erwachsene
� Bobaththerapie für Säuglinge & Kinder
� Lymphdrainage
� Mukoviszidose u. v. m.

Colon-Hydro-Therapie
Lymphologische Ganzheitstherapie nach Dr. Barth®

Sektorale Heilpraktikerin für Physiotherapie

Suche Mehrfamilienhaus von Privat 
ab 500 m² Wohnfl äche – Tel. 0331-28129844

ANZEIGEN
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Ostertage 
Start in den Frühling

ANZEIGEN

Rücken-Kamera für Insekten  
liefert Wissenswertes

Bei Vögeln oder Säugetieren 
haben uns Minikameras schon 
häufiger gezeigt, wie die 
Welt aus ihrer Perspektive 
aussieht. Kleine an Kopf 
oder Rücken geschnallte 
Optiken machen es mög-
lich. Jetzt haben Forscher erst-
mals eine Kamera entwickelt, 
die klein und leicht genug für 

Insekten ist. Huckepack auf 
dem Rücken eines größeren 

Käfers befestigt, liefert 
die nur 250 Milligramm 
schwere Kamera Fotos 
und Videoaufnahmen 

aus Insektenperspektive 
und schickt sie per Bluetooth 

bis zu 120 Meter weit an ein 
Smartphone.

Kiek 
ma an!

Anti-Mücken-Spray  
selbermachen

Was Mücken gar nicht mögen, 
ist unter anderem der Duft von 
Citronella und Lavendel. Mit 
wenigen Zutaten kann jeder 
selbst ein Anti-Mücken-Spray 
herstellen. Für ein Sprühfläsch-
chen von 50 Milliliter nimmt 
man 40 Tropfen ätheri-
sches Öl – zum Beispiel 
20 Tropfen Citronella 
und 20 Tropfen Laven-
del, aber auch andere 
Sorten (Zeder, Rosen-
pelargonie, …) sind 
geeignet. Einfach mit 
neutralem Alkohol wie 
Wodka oder Schnaps 

auffüllen, gut schütteln – fer-
tig. Aufsprühen kann man die 
Mischung auf die Haut und die 
Kleidung, auch als Raumspray 
ist sie geeignet. Für Kinder 
halbiert man die Dosis der ge-
wählten ätherischen Öle. 

Foto: pixyabay.com

Insektenhotels sollten  
„Zimmer“-vielfalt anbieten

Für viele Insekten wird es im-
mer schwieriger, einen geeig-
neten Platz zum Nisten zu fin-
den. Ein Grund dafür ist, dass 
unsere Gärten und Grundstü-
cke oft peinlich genau aufge-
räumt werden. Gartenabfälle, 
Laubreste oder Strauchschnitt 
landen oft in der Biotonne. Da-
mit gehen auch Lebensräume 
für nützliche Insekten verloren. 
Wer keine unaufgeräumten Be-
reiche oder Totholzstapel im 
Garten haben möchte, kann je-
doch mit einem Insektenhotel 
einen Ausgleich schaffen.

Ein Insektenhotel sollte einen 
warmen, sonnigen Standort 
haben, aber möglichst nicht in 
der prallen Mittagssonne ste-
hen. Einige Larven, wie zum 
Beispiel die der Hummel, ge-
hen bei extremer Hitze ein. Ide-
al ist ein vor Wind und Regen 
geschützter Platz, etwa unter 
einem Baum. Steht das Insek-
tenhotel frei, ist ein kurzes Vor-
dach empfehlenswert.
Über 500 Bienen- und Wespen-
arten leben bei uns – in ver-
schiedenen Größen. Deshalb 
sollte das Insektenhotel auch 

mit unterschiedlich 
großen „Zimmern“ 
ausgestattet wer-
den. So können in 
abgelagerte Hart-
hölzer wie Buche 
oder Eiche Löcher 
zwischen drei und 
acht Millimeter 
Durchmesser ge-
bohrt werden. Da-
bei auf ausreichend 
Abstand achten und 
das Loch nur so 
tief bohren, wie der 
Bohrer lang ist und 
nicht bis ans Holzen-
de durchbohren.

Foto: pixyabay.com
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Ostertage 
Start in den Frühling

ANZEIGEN

Schön anzusehen – aber  
macht nicht satt

Damit Bienen, Hummeln, 
Schmetterlinge und andere 
Arten ausreichend Nahrung fin-
den empfiehlt es sich, auch im 
eigenen Garten auf eine Pflan-
zenvielfalt zu achten. Attraktiv 
für Insekten sind heimische 
Wildblumen (Huflattich, Jo-
hanniskraut, Gänseblümchen, 
Löwenzahn, Melisse, Salbei, 
Spitzwegerich) sowie Kräuter 
wie Lavendel, Oregano oder 
Thymian, die ausreichend Nek-
tar und Pollen bieten. 
Attraktiv für das menschliche 
Auge ist eine üppige Blüten-
pracht. Der Wunsch nach im-
mer schöneren und größeren 
Blüten sorgte dafür, dass sich 

Zuchtformen mit wenig bis 
keinem Wert für Bienen und 
andere Insekten entwickelten. 
Als gefüllte Blüte bezeichnet 
man die Blüten, die auch im 
Zentrum der Blüte eine ver-
mehrte Anzahl an Blütenblät-
tern aufweisen. Bei normalen 
Blüten der gleichen Art findet 
man dort eigentlich die Staub-
gefäße. Hinzu kommt, dass 
auch die nektarproduzierenden 
Organe, zugunsten von zusätz-
lichen Blütenblättern, rückge-
bildet und damit funktionsunfä-
hig sind. Gefüllte Blüten sehen 
zwar besonders schön aus, be-
sitzen aber keine Nahrungsfülle 
für Insekten.

Fotos: wikimedia.org (li.), pixyabay.com (re.)
Varianten der Pfingstrose –  
links die insektenfreundlichere, rechts die gefüllte Blüte

Ein Käfer entkommt  
durch den Darm

Japanische Biologen haben 
eine ausgeklügelte Überle-
benstechnik beobachtet: Ein 
Wasserkäfer wird gefres-
sen – und flieht über den 
Verdauungstrakt seines 
Feindes. Die knapp fünf 
Millimeter großen Insekten 
zeigen im Überlebenskampf 
eine ganz besondere Fähigkeit. 

Wurden die kleinen Krabbler 
verspeist, geschieht im Inneren 
der Fressfeinde Erstaunliches: 

Die verschluckten Was-
serkäfer trotzen den Ma-
gensäften, kämpfen sich 
schwimmend durch den 

Darm und krabbeln schließ-
lich putzmunter durch dessen 
Ausgang in Richtung Freiheit.

Krass!
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„Best Seeniors – Gestärkt ins Alter“  
präsentiert sich online 
Im Mehrgenerationenhaus in 
Bestensee hat die Berliner Stadt-
mission zum Jahresbeginn das 
Projekt „Best Seeniors – Gestärkt 
ins Alter“ gestartet – in Koopera-
tion mit dem „Arbeitslosenver-
band Deutschland Landesver-
band Brandenburg e. V.“. Ziel ist 
es, Menschen ab dem 60sten Le-
bensjahr in den Gemeinden Bes-
tensee, Heidesee, Mittenwalde 
und Umgebung dabei zu unter-
stützen, aktiv und selbstbe-
stimmt ihr Älterwerden zu ge-
stalten. So beraten die beiden 
Mitarbeiterinnen der Berliner 
Stadtmission beim Übergang 
vom Berufsleben in den Ruhe-
stand und geben Seniorinnen 
und Senioren Tipps, wie sie den 
neuen Lebensabschnitt abseits 
von Job und Alltagspflichten ge-
stalten können. 
Wer sich über das Projekt infor-
mieren möchte, hat am kom-
menden Mittwoch, 17. März, 
von 11 bis 12.30 Uhr Gelegen-
heit dazu. Dann wird Pro-
jektkoordinatorin Theresa Ku-
per „Best Seeniors – Gestärkt ins 
Alter“ während einer Veranstal-
tung des Bundesfamilienminis-
teriums online präsentieren. 
Unter dem folgenden Link kön-
nen Interessierte sich dann ein-
wählen: https://nextmoderator.
net/44405F3M1TM3T5T5A-
5T0A54TAFTF/workshop.aspx 
„Inzwischen ist das Projekt gut 
angelaufen“, erzählt Theresa Ku-
per, „interessierte Seniorinnen 
und Senioren haben uns im 
Mehrgenerationenhaus aufge-
sucht, um das Projekt näher 
kennen zu lernen.“ Wer möchte, 

erhält vom Projekt beispielswei-
se zwei Mal pro Woche einen 
„Mach-Mit-Newsletter“ mit Im-
pulsen, die den Alltag verschö-
nern sollen wie Sportübungen, 
Blumen-Pflanztipps oder Anre-
gungen zum Briefe-Schreiben. 
Denn das Projekt möchte Men-
schen fortgeschrittenen Alters 
dazu ermutigen, statt Zuschau-
ende oder Konsumierende zu 
sein, selbst etwas auf die Beine 
zu stellen. Das Projekt liefert 
Räumlichkeiten, unterstützt bei 
der Organisation und gibt Im-
pulse. „Die Ideen sollen von den 
Aktiven kommen“, sagt Theresa 
Kuper. Selbst Verantwortung für 
Aktionen zu übernehmen und 
diese durchzuführen, bringt 
Menschen zusammen und be-
wahrt sie davor, zu vereinsa-
men. 
Das Projekt „Best Seeniors“ wird 
im Rahmen des ESF-Bundespro-
gramms „Stärkung der Teilhabe 
Älterer – Wege aus der Einsam-
keit und sozialen Isolation im 
Alter“ durch das Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend und den Eu-
ropäischen Sozialfonds geför-
dert.

WEITERE INFORMATIONEN: 
Theresa Kuper, 
Projektkoordinatorin 
„Best Seeniors – 
Gestärkt ins Alter“
Telefon: 0170 / 37 18 600 
oder 0170 / 37 18 601
E-Mail: kuper@
berliner-stadtmission.de
www.berliner-stadtmission.de/
best-seeniors

Liebe Bestenseeer*innen  
im Alter von 60 bis 75 Jahren!
Im Rahmen unseres Projektes 
Best Seeniors starten wir eine 
Umfrage, um zu erfahren, wel-
che Bedarfe und Wünsche Sie 
zur aktiven Gestaltung Ihres All-
tags haben.  Mit der Teilnahme 
an unserer Umfrage haben Sie 
die Chance, uns Ihre Wünsche 
und Anregungen mitzuteilen 
und können somit aktiv dabei 
mitwirken, dass wir gemeinsam 
mit der Gemeinde Bestensee 
und weiteren Akteuren künftig 
entsprechende Angebote für Sie 
und mit Ihnen gestalten.
Die Umfrage finden Sie unter 
folgendem Link www.ber-
liner-stadtmission.de/best-see-
niors/umfrage oder Sie können 
das Umfrage-Faltblatt im Mehr-
generationenhaus abholen.

Die Auswertung und Ergebnisse 
der Umfrage werden wir Ihnen 
in drei Monaten im BestWiner 
vorstellen. 
Wir freuen uns, wenn Sie an der 
Umfrage teilnehmen. 
Bei Fragen und Anregungen 
nehmen Sie gerne Kontakt zu 
uns auf
Tatjana Uckert (uckert@ber-
liner-stadtmission.de; 
Tel.: 0170/371 86 01)
Theresa Kuper (kuper@berliner- 
stadtmission.de;  
Tel.: 0170/371 86 00)

Herzliche Grüße
Bürgermeister

Klaus-Dieter Quasdorf
Projektmitarbeiterinnen

Tatjana Uckert und Theresa Kuper

DER SENIORENBEIRAT INFORMIERT

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren!
Auch wenn die Inzidenzwerte 
nichts Gutes erahnen lassen, 
planen wir doch am 7. April um 
14:30 Uhr unsere erste öffentli-
che Beratung in diesem Jahr 
durchzuführen. Treffpunkt wäre 
dann der Gemeindesaal in Bes-
tensee, Eichhornstraße. 
Nach wie vor bleiben wir wei-
terhin Ihr zuverlässiger An-
sprechpartner. Haben Sie Fra-
gen, Anregungen oder Wünsche, 
lassen Sie uns das wissen.
Der durch unseren Beirat mitini-
tiierte Tanznachmittag findet, 

unter Vorbehalt der Entwick-
lung des Corona-Geschehens, 
am 3. April von 15 bis 18 Uhr im 
MGH „Kleeblatt“ Bestensee, 
Waldstraße statt.
Da die Bowlingbahn geschlos-
sen hat, konnten hier noch keine 
Termine vereinbart werden. Sie 
werden zeitnah informiert, 
wenn es wieder heißt „eine ru-
hige Kugel“ zu schieben.
Weiterhin Ihnen und Ihren Fa-
milien alles Gute, vor allen Din-
gen Gesundheit.

Ihr Seniorenbeirat

ANZEIGEN
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Kandierter Maikäfer:  
keine Erfindung von heute

Die Maikäfersuppe oder kan-
dierte Maikäfer waren bis in 
die Mitte des 20. Jahrhunderts 
in Deutschland und Frankreich 
verbreitete Insekten-
gerichte. Während in 
vielen Teilen der Welt 
auch heute noch tra-
ditionell Insekten auf 
den Tellern landen, 
hat der Verzehr im 
europäischen Raum 
an Bedeutung verlo-
ren. Dabei wurden 
in der Antike auch 
in Europa Insekten 
als Delikatesse an-

gesehen: Römer und Griechen 
verzehrten Heuschrecken und 
Termiten, die in dieser Zeit als 
besondere Leckerei galten.

Foto: pixyabay.com

Vom ungeliebten Plagegeist  
zum Nützling

Florfliegen, Schwebfliegen, 
Ohrwürmer (Ohrenkneifer)
oder Marienkäfer sind sehr 
nützlich, denn sie ernähren 
sich von Blattläusen und ande-
ren Schädlingen. Ein weiterer 
Nützling, der auch in Gewächs-
häusern eingesetzt 
wird, gegört zur Fami-
lie der Schlupfwespen. 
Diese ist mit nur knapp 
einem Millimeter Kör-
perlänge zwar ein 
Winzling, aber sehr ef-
fektiv in der Blattlaus-
bekämpfung – und sie 
sticht den Menschen 

nicht. Auch der Ohrwurm ist 
ein fleißiger Blattlausjäger. Für 
ihn reicht schon ein mit Holz-
wolle oder Stroh gefüllter Blu-
mentopf, der mit der Öffnung 
nach unten in einem Baum 
hängt.

Foto: pixyabay.com
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Ein herzliches Dankeschön  
an unsere Brunhild
Fast 20 Jahre lang hat Brunhild 
Koch dem Team des Senioren-
beirates Bestensee mit Rat und 
Tat zur Seite gestanden. Mit ih-
rer quirligen und freundlichen 
Art hat sie es immer wieder ver-
standen auch andere Bürgerin-
nen und Bürger davon zu be-
geistern,  unseren Beirat zu 
verstärken. Oft unter Zurück-
stellung eigener Interessen hat 
sie sich allen Aufgaben gewid-
met. Dafür wurde sie nicht zu-
letzt vor vielen Jahren vom 
Landrat mit einer Rose geehrt. 
Unter dem Beinamen „Mutter 
Teresa“ wurde sie auf einer Ver-
anstaltung anlässlich der Bran-
denburger Seniorenwoche aus-
gezeichnet.
Ob bei der Seniorenweihnachts-
feier, Busfahrten für unsere Se-
nioren, Betreuung unserer Gäste 
der polnischen Partnergemein-
de – Brunhild war immer eine 
Nasenlänge voraus und stets 
einsatzbereit trotz eigener ge-
sundheitlicher Probleme. Sie 
brachte sich ein wo immer es 
notwendig war. 
Als die Krankenschwester der 
Notfallambulanz des Achen-
bach-Krankenhauses, Gabi Boh-
nau, ihr lange gepflegtes En-
gagement „Weihnachten im 
Schuhkarton“ aufgeben musste, 
war es unsere Brunhild, die sich 
sofort dieser humanistischen 
Aufgabe verschrieb. Auch wenn 
der eine oder andere Bürger 
schmunzelte, sie ließ sich nicht 
entmutigen, für die Ärmsten der 
Armen Geldspenden und Sach-
werte zu organisieren. Viele 
strickten und häkelten um die 
Wette. Selbst die zu bekleben-
den Schuhkartons holte sie mit 
ihrem Fahrzeug ab und brachte 
sie zu uns „Klebewilligen“. Nicht 
ohne Klebstifte und Papier da-

zuzulegen. Wir guckten oft nicht 
schlecht, wenn man hinter der 
Tür einen Stapel Schuhkartons 
vorfand, die man dann bekleben 
musste. Natürlich wurden diese 
dann wieder von ihr abgeholt. 
Bis wir dann diese bei Heidi in 
„Heidis Kindermoden, entweder 
bereits gefüllt oder durch sie be-
füllt werden mussten, lagerten 
die kleinen Kostbarkeiten bei 
ihr. Diese Aufgabe beflügelte 
uns alle und wir folgten gern 
dem persönlichen Ehrgeiz unse-
rer Brunhild.
Auch die Geburtstage und ande-
re Jubiläen unserer Mitglieder 
wurden durch Brunhild über all 
die Jahre hinweg liebevoll be-
treut. Damit bestand  auch im-
mer ein persönlicher Kontakt 
untereinander. 
Nun, da die Kräfte  bei vielen un-
serer Mitglieder langsam 
schwinden und auch das fort-
schreitende Alter seinen Tribut 
verlangt, hat auch Brunhild ver-
dient, kürzer treten zu dürfen. 
Sie genießt nunmehr einen neu-
en Lebensabschnitt im Senio-
renzentrum in unserem Ort. 
Trotzdem bleiben wir in Kon-
takt und versuchen mit not-
wendigen Hilfestellungen ein 
wenig davon zurückzugeben, 
was sie uns hat angedeihen las-
sen. 
Uns Mitgliedern bleibt nur ein 
herzliches Dankeschön zu sagen 
und gute Gesundheit zu wün-
schen. Wir denken, dass wir vie-
len Bürgerinnen und Bürgern 
unseres Ortes ebenfalls aus dem 
Herzen sprechen.
Liebe Brunhild, Du wirst trotz-
dem  immer ein Teil unseres Bei-
rates bleiben.

Die Mitglieder des 
Seniorenbeirates  Bestensee

Nachtrag zum Frauentag
Liebe Mitglieder der Volkssolida-
rität und liebe Interessierte! 
Nun ist auch der Monat März 
für uns schon fast vorbei und es 
war uns leider doch nicht mög-
lich, die geplanten Monatstref-
fen mit unseren älteren Bürgern 
durchzuführen. Das tut uns na-
türlich sehr leid, aber 
Schuld daran sind die 
verlängerten Pande-
miemaßnahmen. Be-
sonders enttäuscht 
war der Vorstand da-
rüber, dass in diesem 
Monat März unsere 
alljährliche und bei 
vielen von Euch sehr 
beliebte Veranstal-
tung zum Internatio-
nalen Frauentag ausfallen 
musste. Auch wir hätten Euch 
sehr gerne wieder einmal gese-
hen, mit Euch gesprochen, mit 
Euch allen getanzt und gefeiert. 
Aber es sollte nicht sein. Wir 
dachten, dann müssen wir uns 
etwas Besonderes einfallen las-
sen.
Der 110. Internationale Frauen-
tag 2021 war dem Vorstand des-
halb Anlass genug, etwas zu tun, 
damit die Mitglieder aber trotz-
dem einen lieben Gruß zu ihrem 
Ehrentag erhalten können. Un-
sere fleißigen Frauen vom Vor-
stand und die Volkshelfer (Kas-
sierer) waren nicht untätig. So 
bestellten wir für alle Frauen 
unserer Ortsgruppe Bestensee 
eine sehr schöne Blühpflanze.
Die Vorstandsmitglieder haben 
alle Töpfe mit einer kleinen 
Grußbotschaft versehen und 
dann ging es los. Am Freitag vor 
dem Frauentag konnten die 
Volkshelfer die Blumen für ihre 
Mitglieder abholen,  jeder Volks-
helfer konnte seinen Mitglie-
dern diesen kleinen Blumen-
gruß überbringen

Wie die Fotos zeigen, haben sich 
alle Frauen sehr darüber gefreut, 
dass wir in diesen kontaktar-
men Zeiten an sie gedacht ha-
ben und das war ja auch unser 
Ziel. Die Sonne hat es dann am 
8. März auch gut mit uns Frauen 
gemeint und schickte ihre 

wärmsten Strahlen.
An dieser Stelle auch 
allen anderen Frauen 
nachträglich alles  Lie-
be zum Frauentag!
Nun hoffen wir für die 
Zukunft weiter, dass 
es mit der Pandemie 
nicht ewig so bleiben 
muss, denn wir haben 
uns weiterhin viel 
vorgenommen und 

sind fest überzeugt, dass es im 
April klappen wird, mit unseren 
Monatstreffen. Der Vorstand 
möchte für den April wieder 
zwei Veranstaltungen anbieten 
und zwar Mittwoch, dem 14. Ap-
ril um 15 Uhr, und am Mittwoch, 
dem 21. April um 15 Uhr, unse-
ren Monatstreff durchführen. 
Allerdings ist noch nicht ganz 
geklärt, in welchen Räumlich-
keiten wir uns treffen könnten. 
Wir werden aber über unsere 
Volkshelfer bekannt geben, ob 
und wo es möglich sein wird. 
Wenn Ihr teilnehmen möchtet, 
erkundigt Euch also bei Euren 
Volkshelfern. 
Drückt bitte alle schön die Dau-
men, irgendwann wird es auch 
uns gelingen, uns wieder zu 
treffen!
Weitere Informationen über die 
Pläne des Vorstandes erfolgen 
dann beim nächsten Mo-
natstreff oder im Bestwiner im 
April!
Mit ganz freundlichen Grüßen 
und großen Erwartungen und 
bleibt bitte gesund!

Eure Liane Alm
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Muster gegen  
unerwünschte Insekten

Neue Ideen, wie sich die In-
sektenabwehr gestalten lässt, 
präsentiert unter anderen ein 
Team um Martin How von der 
University of Bristol im Wissen-
schaftsjournal „Proceedings 
B“. Den Daten zufolge erfül-
len Decken mit verschiedenen 
schwarz-weißen Mustern die-
sen Zweck. Dabei seien senk-
rechte Streifen 
ebenso hilfreich 
wie waagerechte 
oder auch Karos. 
Je schmaler die 
Streifen, desto 
weniger Insekten 
fühlten sich ange-
lockt. 
In Teilen war dies 
schon länger be-
kannt. Seit eini-
gen Jahren gibt 
es Pferdedecken 

im Zebrastreifen-Look – aus 
modischer Sicht vielleicht nicht 
die beste Wahl, unter tier-
freundlichen Aspekten aber 
eine kluge. Denn dass kon- 
trastreiche, senkrechte Strei-
fen in gewissem Ausmaß vor 
Bremsen und anderen lästigen 
Insekten schützen, haben zahl-
reiche Studien nahegelegt. 

Foto: pixyabay.com Insekten erwirtschaften  
jährlich Millionen

Der wirtschaftliche Scha-
den des Insektensterbens ist 
neuen Schätzungen zufolge 
immens. Nach Angaben von 
Wissenschaftlern der 
Universität Hohenheim 
würde das Bruttosozi-
alprodukt in Deutsch-
land ohne die Arbeit 
der Tiere jährlich 3,8 
Milliarden Euro einbü-
ßen. Weltweit wäre 
es eine Billion Dollar 
(rund 845 Milliarden 

Euro). Etwa ein Prozent des 
weltweiten Bruttosozialpro-
dukts erarbeiten damit bestäu-
bende Tiere, wie es hieß.

Foto: pixyabay.com

Foto: pixabay.com 
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Was ist los in Bestensee und Pätz? 

+++ Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltungen in diesem Veranstaltungskalender 
finden unter Vorbehalt statt. Die Durchführung von Veranstaltungen hängt von den Maßnahmen 
zur Eindämmung der Corona-Pandemie ab. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage 

der Gemeinde Bestensee. +++

VERANSTALTUNGSKALENDER 2021

Tag Wann? Was? Wo? Ansprechpartner

27.04. 14:30 – 19:00 Uhr DRK-Blutspendetermin Mehrgenerationenhaus 
Bestensee, Waldstraße 33

Bernd Malter 
OVV Bestensee
 033763-64449

20.07. DRK-Blutspendetermin Mehrgenerationenhaus 
Bestensee, Waldstraße 33

Bernd Malter 
OVV Bestensee
 033763-64449

12.10. 14:30 – 19:00 Uhr DRK-Blutspendetermin Mehrgenerationenhaus 
Bestensee, Waldstraße 33

Bernd Malter 
OVV Bestensee
 033763-64449

20.12. 14:30 – 19:00 Uhr DRK-Blutspendetermin Mehrgenerationenhaus 
Bestensee, Waldstraße 33

Bernd Malter 
OVV Bestensee
 033763-64449

Die Homepage der Gemeinde Bestensee findet man unter:
http://www.bestensee.de
oder über den Suchbegriff: 

Bestensee in den Suchmaschinen Ihrer Provider.

Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek
im Vereinshaus, Waldstraße 31

montags: 16.00 – 19.30 Uhr
freitags: 16.00 – 19.30 Uhr

Der ehrenamtliche Bibliothekar ist zu diesen Zeiten auch telefonisch 
zu erreichen unter der Tel. Nr. 033763 / 63451.

Die Gemeindebibliothek hat wieder geöffnet. 

Bitte beachten Sie die Hygienevorschriften.

Der Bereich Bürgerdienste informiert:

Folgende Artikel sind im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich:

• Bildband „Ein Ort ganz Menschlich“  Stück 35,00 €
• Bildband W. Purann   Stück 49,00 €
• Laubsäcke    Stück  1,65 €
• Banderolen    Stück  1,65 €
• gelbe Wertstoffsäcke   kostenlos

Auf Grund der aktuellen Corona-Lage ist das Rathaus 
der Gemeinde Bestensee weiterhin geschlossen. 

Sie können bei den zuständigen Sachbearbeitern Termine vereinbaren. 
Das Bürgerbüro ist ebenfalls geöffnet. 

Beachten Sie den Redaktionsschluss  
für die nächste Ausgabe des Bestwiners:

Redaktionsschluss: 28. April 2021
Erscheinungsdatum: 14. April 2021

Wir sagen Danke!
Für die lieben Glückwünsche anlässlich unserer 

Diamantenen Hochzeit 
möchten wir uns bei unseren Kindern, 
Enkelkindern, Geschwistern, Freunden und 
Bekannten von ganzem Herzen bedanken.
Unser besonderer Dank gilt 
dem Gemeindeamt, der Volkssolidarität und 
dem Ministerpräsidenten Herrn Dr. Woidke.

Erika und Leo Likerski
Bestensee, im Februar 2021
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Danke!
Obwohl die Zeit alle Wunden heilen soll, 
bleiben doch die Narben unvergänglich.

Auf diesem Wege möchte ich all den Menschen danken, 
die mich durch die schwere Zeit des Abschieds von meinem 

Lebenspartner
Matthias Roßberg

mit liebevollen Worten und Gesten getragen haben 
und weiterhin tragen werden und damit ausdrückten, 

dass sie ihn seiner selbst geachtet haben.

Mein ganz besonderer Dank gilt meiner engsten Familie, Freunden, 
den Kameraden des Freiwilligen Feuerwehr e. V. sowie dem 

Palliativteam des Achenbach-Krankenhauses Königs Wusterhausen, 
hier besonders Schwester Bärbel Wiedemann 

und seinem ehemaligen Arbeitgeber.

Die tröstenden und liebevollen Worte der Rednerin, 
Frau Kerstin Rubenbauer, rundeten die würdevoll, 

durch die Gärtnerei Koch ausgestattete Urnenbeisetzung ab. 

Heidrun Nier

Jürgen Plettner
Tel.:  (0 33 75) 29 59 54
Fax: (0 33 75) 29 59 55
E-Mail:  jp.bueorgkomm@t-online.de

LOKALER GEHT‘S NICHT.
Ortszeitungen vom Heimatblatt Brandenburg Verlag

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit einer  
Anzeige bzw. mit einem Firmenporträt im

AMTSBLATT DER „BESTWINER“
oder in einer unserer anderen Ortszeitungen  
in Ihrer Nachbarschaft. Die Verteilung erfolgt  

flächendeckend an die Haushalte. 

Auch wenn Sie sich per Familienanzeige 
(Geburtstag, Hochzeit, Todesfall) mitteilen wollen, 

wenden Sie sich an unseren Medienberater!

Ich
berate Sie

gern!

Machen Sie auch in diesem Jahr 
das Beste aus den 

Ostertagen
und genießen Sie den Frühling.

Ihr Berater Jürgen Plettner
und der Heimatblatt Brandenburg Verlag 
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Heuschnupfen:  
Laufende Nase ernst nehmen

Der Gesundheitstipp

Heuschnupfen erleben im 
Frühjahr viele Bundesbürger. 
Heuschnupfen sollte frühzei-
tig behandelt werden, sonst 
kann er sich zu einem aller-
gischen Asthma ausweiten. 
Es gibt rezeptfreie Medika-
mente mit verschiedenen 
Wirkmechanismen. Wer an 
Heuschnupfen leidet, sollte 
sich deshalb in der Apotheke 
individuell beraten lassen.

Die Wirkstoffe werden nach 
der Schwere der Symptome 
und der voraussichtlichen 
Anwendungsdauer ausge-
wählt. Mittel der ersten Wahl 
sind oft die so genannten An-
tihistaminika. Neuere Arznei-
stoffe wie z. B. Cetirizin oder 
Loratadin haben im Vergleich 
zu älteren Wirkstoffen den 
Vorteil, dass sie nicht müde 
machen. Die Antihistaminika, 
die als Tabletten oder Saft 
verfügbar sind, werden ein-
mal täglich eingenommen. 
Für die lokale Anwendung 
gibt es rezeptfreie Nasen-
sprays mit Antihistaminika. 
Sie werden meist zweimal 
täglich angewendet.

Einige Nasensprays mit Kor-
tison gibt es in der Apotheke 

ebenfalls ohne Rezept. Da 
ihre Wirkung erst verzögert 
einsetzt, sind sie nicht für 
die Behandlung akuter Be-
schwerden geeignet. Nasen-
sprays mit Kortison sollten 
maximal viermal täglich be-
nutzt werden.

Nasensprays gegen Erkäl-
tungsschnupfen sollten 
grundsätzlich nicht länger 
als sieben Tage eingesetzt 
werden. Da Heuschnupfen 
meist länger anhält, sind 
diese Nasensprays deshalb 
eher kritisch zu hinterfragen. 
Außerdem kann es bei einem 
längerfristigen Einsatz von 
Nasensprays mit gefäßzu-
sammenziehenden Wirkstof-
fen zu einem unerwünsch-
ten Gewöhnungseffekt der 
Nasenschleimhaut kommen.

Kommen Sie mit Ihren Fra-
gen zu uns. Wir nehmen uns 
Zeit und beraten Sie gern 
und kompetent.

Ihr  
Apotheker Clemens Scholz
und das Team  
der Fontane-Apotheke

Ihre  
LINDA-Apotheke



| 28 | DER „BESTWINER“ 29. Jahrgang | 31. März 2021 | Nummer 3

ANZEIGE

Aktuelles rund um die Bahn | www.punkt3.de

WWW.BAHN.DE/BRANDENBURG

Bau- und Störungsinfos 
auf einen Blick 
KUNDENORIENTIERT UND ÜBERSICHTLICH – DIE NEUE WEBSEITE VON DB REGIO NORDOST

Mit aufgeräumtem Look, der 
Betriebslage auf einen Blick und 

einer attraktiven Mischung aus Ausfl ug-
stipps sowie Infos rund ums Bahnfahren 
in Berlin und Brandenburg präsentiert 
sich seit Mitte  Februar der Internet-
auftritt von DB Regio Nordost in Berlin 
und Brandenburg, der gemeinsam mit 
dem VBB erarbeitet wurde. Die Adresse 
www.bahn.de/brandenburg ist gleich 
geblieben, aber der Service, den die 
Nutzer*innen darauf erhalten, hat eine 
ganz neue Qualität – selbstverständlich 
optimiert für Desktop genauso wie für 
mobiles Surfen.

Fahrplanänderungen 
übersichtlich aufb ereitet  

Das Herzstück fällt direkt auf der 
Startseite ins Auge: Das Bauarbeiten 
und Störungs-Fenster zeigt die aktuelle 
Betriebslage (jeweils für heute und 
morgen) von DB Regio Nordost im 
Überblick. Hier sind alle Linien in 
 Berlin und Brandenburg aufgeführt, 
ein Haken an der Linie bedeutet, alles 
läuft, Warndreiecke signalisieren aktu-
elle Störungen, das Baustellenschild 
geplante Bauarbeiten. Ein Klick auf 
die Linie führt zu den Detailinforma-
tionen. 

Eines der Ziele der Umstrukturierung 
der Webseite war es, Informationen 

gebündelt und auf den ersten Blick 
verständlich für Pendler und Gelegen-
heitsfahrer darzustellen. Daher wurde 
im Projekt alles daran gesetzt, die 
Infos aus den unterschiedlichen 
Schnittstellen zu bündeln. Denn die 
Auswertung von Marktforschungs-

ergebnissen zeigt: für den Kunden ist 
alles eine Störung – egal, ob die Ursache 
eine geplante Baustelle oder eine 
 kurzfristige Störung im Betriebsablauf 
ist. Jetzt sehe man für seine Linien 
sofort, ob alles läuft – oder nicht, heißt 
es von DB Regio Nordost. 

Das sagt der Vorsitzende von DB Regio Nordost:

„Unsere Aufgabe ist es, unseren Fahrgästen 
die gewünschten Informationen aus den 
komplexen Bahnsystemen so übersichtlich 
wie möglich zur Verfügung zu stellen. 

Mit der neuen Webseite haben wir einen wichtigen 
Schritt getan.“

Carsten Moll, 
Vorsitzender von DB Regio Nordost

Startseite
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Schnittstellen zu bündeln. Denn die 
Auswertung von Marktforschungs-

ergebnissen zeigt: für den Kunden ist 
alles eine Störung – egal, ob die Ursache 
eine geplante Baustelle oder eine 
 kurzfristige Störung im Betriebsablauf 
ist. Jetzt sehe man für seine Linien 
sofort, ob alles läuft – oder nicht, heißt 
es von DB Regio Nordost. 

Das sagt der Vorsitzende von DB Regio Nordost:

„Unsere Aufgabe ist es, unseren Fahrgästen 
die gewünschten Informationen aus den 
komplexen Bahnsystemen so übersichtlich 
wie möglich zur Verfügung zu stellen. 

Mit der neuen Webseite haben wir einen wichtigen 
Schritt getan.“

Carsten Moll, 
Vorsitzender von DB Regio Nordost

Startseite
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Freizeit

Neben elementaren Informationen zum Bahnfahren sowie zu Tickets und Tarifen führt die 
benutzerfreundliche Navigation zu aktuellen Inhalten und Hintergrundthemen. Unter dem 
Motto „Das nächste Abenteuer ist nur eine Bahnfahrt entfernt“ liefert die Rubrik „Freizeit“ 
Inspirationen für Ausflüge und alle Informationen, die es bei der Anreise zu beachten gibt, 
zum Beispiel wertvolle Hinweise zur Kombination von Rad und Bahn.

Meldungstyp

In der voreingestellten Filterauswahl sind „Bauarbeiten“ und „Störungen“ ausge-
wählt, mit einem zusätzlichen Häkchen bei „Informationen“ können Nutzer*innen 
sich auch weiteres Wissenswertes anzeigen lassen – etwa Informationen zu 
barrierefreien Einstiegen.

News aus der Region

Die Rubrik „Aktuelles“ bietet News 
aus der Region und auch ausgewählte 
punkt 3-Beiträge. 

Wer vielleicht eine neue Heraus-
forderung als Lokführer*in oder Kunden-
betreuer*in sucht, fi ndet auf dem 
 Jobportal umfangreiche Informationen 
rund um das Arbeiten bei DB Regio 
Nordost.

Und wo auch immer man beim 
Schmökern durch die spannenden 
Inhalte gelandet ist, hat man die 
 aktu elle Verkehrslage mit dem Betriebs-
lage-Fähnchen am unteren Rand der 
Webseite (mobil über gesonderte 
 Navigation im oberen Screenbereich) 
immer im Blick.

www.bahn.de/brandenburg

Bauarbeiten und Störungen

Natürlich kennen Pendler*innen „ihre Linie“, aber auch wer nur ab und an in die 
roten Züge steigt, findet schnell die für ihn relevanten Meldungen. Dafür einfach 
Start, Ziel und Datum eingeben und schon werden die relevanten Linien heraus-
gefiltert. Besonders komfortabel: Auch Umsteigeverbindungen inklusive S-Bahn-
linien werden mit angezeigt. Zukünftig sollen Baustellen und Störungen zusätzlich 
in einem Kalender und später auf einer geographischen Karte übersichtlich 
dargestellt werden.

Das sagt die VBB-Chefin 

„Aktuelle Infos über Baustellen 
und Störungen ganz vorne 
auf den ersten Blick. So werden 
die Belange der Fahrgäste 
in den Mittelpunkt gestellt!

Der neue Auftritt von 
DB Regio entspricht dem Zeit-
geist einer modernen, schnellen 
Informationswelt.“

Susanne Henckel, 
VBB-Chefin
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Aktuelles rund um die Bahn | www.punkt3.de

Für den Schulungseffekt
Die Rolle von Zugsimulatoren in der Ausbildung bei DB Regio Nordost

Lars Heider (55 ) bildete 17 Jahre 
lang angehende Triebfahrzeug-

führer (Tf) aus, bevor er Leiter Fahr-
personal Tf bei DB Regio Nordost wurde. 
Er prüft regelmäßig die Lokführerinnen 
und Lokführer von morgen – auf der 
Strecke draußen und in der Theorie. 
Heute erklärt er punkt 3, welche wichti-
ge Rolle Zug simulatoren in der Ausbil-
dung spielen.

Herr Heider, wir befi nden uns im 
Übungsraum eines Zugsimulators. 
Erklären Sie uns kurz, was wir sehen.

Lars Heider: Die sogenannte Übungs-
station II wurde im Rahmen der Digi-
talisierung vor zwei Jahren erdacht. 
Hier in Berlin-Lichtenberg gibt es drei 
Simulatoren, weitere stehen an unseren 

Standorten in Cottbus und Rostock. 
Zur Grundausrüstung gehören ein 
großer Bildschirm, zwei Laptops, an 

denen die Tf-Trainer in der Rolle als 
Fahrdienstleiter arbeiten und ein Fahr-
pult. Dieses ist eingebaut in ein origina-

Fotos (3): André Groth

Michael Thiele (57) war gut 18 Jahre 
lang als Busfahrer bei der DB in 
Oberbayern beschäftigt und nutzte 
Anfang 2020 die Chance, um als 
Quereinsteiger zum Triebfahrzeug-
führer bei DB Regio Nordost aus-
gebildet zu werden. 

„Jeder Tag als Triebfahrzeugführer 
ist eine neue Aufgabe. Man hat zwar 
die Strecke vorgegeben, aber das 
heißt noch lange nicht, dass Montag 
das Gleiche passiert wie Dienstag.“
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les Führerpult aus der Baureihe 646, 
einem Dieseltriebwagen, an dem der 
oder die Lernende auf einem Führer-
standsitz Platz nimmt. Das Fahrpult 
wurde von einem Azubiprojekt einer 
Ausbildungsgruppe hier am Standort 
einem Unfallfahrzeug entnommen 
und neu verbaut. Wir üben hier also 
unter sehr realitätsnahen Bedingungen. 
Die Spezialtechnik dahinter kommt 
von der Firma KMW (Krauss-Maff ai 
Wegmann).

Wofür der Aufwand und warum wird 
nicht gleich in real geübt?

Lars Heider: Wir können hier viele 
Situationen wie Signal-, Oberleitungs- 
oder Bahnübergangstörungen simulie-
ren, die man draußen an der Strecke 

so nicht inszenieren kann. Im Simulator 
allerdings kann man alle Betriebs-
situationen und Betriebsverfahren 
realitätsnah durchspielen. Es kann 
schon auch mal vorkommen, dass ein 
Schotterhaufen am Gleis liegt oder 
ein Baum umgekippt ist. Unfälle aller-
dings werden nicht simuliert.

Was genau kann der Simulator und wie 
sieht ein Training darauf aus?

Lars Heider: Softwaregestützt simu-
lieren wir die weitverbreiteten elektri-
schen Triebzüge der Baureihe 423, 
424, 425 und 426. Der Schwerpunkt 
liegt dabei gar nicht hauptsächlich 
auf der technischen Funktion des 
Fahrzeugs, sondern auf der zielgerich-
teten  Vermittlung des Betriebsdienstes: 

wie agiert man als Triebfahrzeug-
führer also in bestimmten alltäglichen 
und außeralltäglichen Situationen, 
die einem draußen auf der Strecke 
begegnen? 

Es können verschiedenste Szenarien 
durchgespielt werden: vom Fahrgast, 
der die Notbremse zieht, bis zu einem 
vorbeifahrenden Zug mit Funken-
fl ug. Zum Betriebsdienst gehört außer-
dem das richtige Reagieren in Bezug 
auf  Signale, Oberleitungen oder Bahn-
übergänge. Außerdem geht es oft 
um das Einhalten von Geschwindig-
keiten an Signalen, Langsamfahr -
stellen, Weichen bereichen und 
Bremsverhalten. 

Wer trainiert an dem Simulator?

Lars Heider: Wir nutzen die Übungs-
station II für die Ausbildung unserer 
Tf-Quereinsteiger und der Auszubil-
denden, den Eisenbahnern im Betriebs-
dienst. Aber auch gestandene Lokführer 
werden hier zu unterschiedlichen 
Zugbeeinfl ussungs- und Signal systemen 
oder bestimmten Betriebsverfahren 
geschult. Außerdem können Lokführer, 
die länger außer Dienst waren, sich 
hier wieder auf den Einsatz im Echt-
betrieb vorbereiten.

Inwiefern stellen Sie die Lernenden 
dann so auf die Probe?

Lars Heider: Beispielsweise können 
die Umweltdaten und damit die 
 Reibwerte auf der Schiene eingestellt 
werden. Bei Regen, Nebel oder Schnee 
verändern sich diese und somit auch 
die Sicht- und Bremsverhältnisse. 
Wir sehen dann schnell, wie sich 
der Lokführer auch unter gewissen 
Stresssituationen verhält. Der Simulator 
ist dazu da, die Lernenden daraufh in 
zu festigen und zu kontrollieren, 
ob und wie sie das vorher theoretisch 
Erlernte in die Praxis umsetzen. 
Der Schulungseff ekt des Simulators 
ist sehr wichtig, denn die Azubis 
prägen sich die Situationen ganz 
anders ein als im Vergleich zum rein 
Theoretischen. 

Herr Heider, herzlichen Dank für das 
lehrreiche Gespräch.

Das Interview führte: Lionel Kreglinger

„Das, was bei der Fahrschule für Straßenfahrzeuge die Verkehrszeichen sind, 
sind bei uns die Signale.“

Lars Heider, Leiter Fahrpersonal Tf 
bei DB Regio Nordost
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Wir wünschen 
allen Lesern  

einen schönen 
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Ihr Heimatblatt Brandenburg Verlag

Jürgen Plettner
Tel.: (0 33 75) 29 59 54  ·  Fax: (0 33 75) 29 59 55

E-Mail: jp.bueorgkomm@t-online.de


